
 

 

Kapazitätsfestlegung gemäß § 24 SchulG 
 
Durch die Schulaufsicht wurde die Aufnahmekapazität der Struensee Gemeinschaftsschule nach Anhörung 
des Schulträgers festgelegt (03.01.2013): 
 

- Die Struensee Gemeinschaftsschule kann 5 Klassen pro Jahrgang bilden 
- Pro Klasse können 26 Schülerinnen und Schüler aufgenommen werden 
- In eine Inklusionsklasse können max. 21 Schülerinnen und Schüler aufgenommen werden. 
- Sollte es die örtliche Zuständigkeit erfordern, kann im Ausnahmefall diese Zahl überschritten werden 

 
 
 
 
 
 

Merkmale für die Aufnahme von Schülerinnen und Schülern bei begrenzter 
Aufnahmemöglichkeit 
 
 
 

1. Bei der Auswahl der Schülerinnen und Schüler werden alle Leistungsstärken angemessen 
berücksichtigt. 

 
2. Geschwisterkinder 

 
3. Wohnortnähe bzw. Zeitbedarf für den Schulweg 

 
4. Die nunmehr noch zu verteilenden Plätze werden unter den restlichen Bewerberinnen und  Bewerben  

ebenfalls nach Leistungsstärken getrennt – verlost. 
 
 
 

(Schulkonferenzbeschluss vom  30.03.2010 – ergänzt durch Punkt 4 Schulkonferenzbeschluss vom 
15.05.2012) 
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